
Fertigstellungsanzeige und Antrag auf Inbetriebsetzung – Gas 

Bitte zutreffendes ankreuzen 
□□ BHKW 

 Neuanlage □ Wiederinbetriebnahme  □ Anlagenänderung 

 
 
 
 
 Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
 gerne zur Verfügung unter 
Bitte im Original zurücksenden an: Telefon:  02152/ 1496-0 

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH Telefax:  02152/ 1496-209 
Postfach 100 725 Betriebsführung: 
 Stadtwerke Kempen GmbH 
47884 Kempen HRB 9336  Amtsgericht Krefeld 

 □Anschlussnehmer und Rechnungsempfänger 
□Anschlussnutzer und Rechnungsempfänger Standort der Kundenanlage 

Vorname, Name, Firma 

 
Flurstück 

 
Straße, Hausnummer 

 
Straße, Hausnummer 

 
PLZ, Ort 

 
PLZ, Ort 

 
Telefon, E-Mail 

 
Geburtsdatum 

 Stockwerk:  □ links   □ mitte   □ rechts 

□ Keller    Unterschrift des Abschlussnehmers oder Anschlussnutzers 1) 

 □ Vordergebäude □ Rückgebäude □ separates Gebäude 
----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

□ ab:   
Die o. g. Anlage ist zur Inbetriebsetzung bereit: □ nach telefonischer Absprache/ Rücksprache durch Installateur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-vorhanden(VH) 
- neu (NE) 
-Austausch (AT) 

-ohne Abgasanlage (A) 
-raumluftabhängig (B) 
-raumluftunabhängig(C) 

Wärme- 
Leistung 

Bitte beachten Sie die beiliegenden Erläuterungen!! 
 
 

 
Der Installateur versichert, dass die Gasanlage gemäß den Bestimmungen der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) vom Anschlussnehmer errichtet worden ist. Die für die 
Erstellung gültigen Rechtsvorschriften und anerkannten Regeln der Technik wurden beachtet. Erforderliche Prüfungen nach DVGW TRGI wurden durchgeführt. Die 
Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt gemäß §14 NDAV. Die Konzession ist erteilt durch Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH. Anderenfalls bitte eine 
Ausweiskopie des anderen Konzessionsgebers beilegen! 2) 
 

 

 
 

Anzahl Geräte-
kurzzeichen*) in kW 

Anschluss- 
wert (m³/h)  

    

Zuständiger Schornsteinfegermeister, der der abgastechnischen 
Ausführung und der Verbrennungsluftversorgung zugestimmt hat: 

 
(Name und Telefon)   

Fabrikat/ Typ  
    

□ Antragsteller wünscht Zählersetzung 
 

Fabrikat/ Typ  

      
Fabrikat/ Typ  

      
Fabrikat/ Typ  

*)H= Gasherd, HH= Koch u. Heizherd 
RH= Raumheizer, G= Brenner mit Gebläse 
DWH= Durchlaufwasserheizer 
VHW= Vorratswasserheizer, UHW= Umlaufwasserheizer, 
UHW-K= Kombiwasserheizer, HK= Heizkessel 
WP= Wärmepumpe, BG= Brennwertgerät 

Anschlusswert 
gesamt 
(m³/h) 

Bemerkung: 

 

Die Angaben des GVU’s sind zwingend zu beachten. Nur von GVU auszufüllen!!! 

Volumenstrom (Belastungswert) 

Vorname, Name, Firma 
.

V    m³/h 

Hausanschlussleitung    
Straße, Hausnummer 

 m         DN  

Regleranschlussstück DN   

Druckreglergerät DN 

 
PLZ, Ort 

  
 

Zähler (Größe, Art)  Telefon, E-Mail 

Sollte die Anlage nicht innerhalb von   Monaten installiert werden,  
hat eine erneute Anmeldung zu erfolgen. Datum und Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft 

□ Erdgas H bzw. E □ Erdgas L bzw. LL Stempel 



Fertigstellungsanzeige und Antrag auf Inbetriebsetzung – Gas 
 
 
 
 
 
 

Erläuterungen  
 
 
Mit der Fertigstellungsanzeige zeigt der Installateur an, dass die Kundenanlage entsprechend ausgeführt 
ist, so dass der Anschluss zur Inbetriebsetzung durch den Netzbetreiber bereit ist und beantragt damit die 
Inbetriebsetzung beim Netzbetreiber.  
Eine Terminvereinbarung erfolgt in der Regel telefonisch. Soweit aus Gründen, die der Kunde oder dessen 
Beauftragter zu vertreten hat, die vereinbarte Inbetriebsetzung nicht möglich ist und eine erneute Anfahrt 
notwendig macht, wird das dem Kunden berechnet. Die Berechnung erfolgt pauschal. Die Preise können 
dem aktuellen Preisblatt für Netzanschlüsse entnommen werden. 
 
 

1) Erfolgt die Unterzeichnung durch einen Vertreter, bitte eine entsprechende Vollmacht des 
Objekteigentümers beilegen. 

 
2)  Ein Zähler kann nur gesetzt werden, wenn der Gaslieferant bekannt ist, ansonsten erfolgt eine 

Meldung an den Grundversorger. 
 

 


